
Satzungsänderung 2026 

 

 

Alt: 
 
§ 2 
Zweck des Vereins 
 
Vereinszweck ist die Pflege und Förderung von Turnen, Spiel und Sport.  
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  
 
- Organisation und Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen, sowie 
Sportveranstaltungen und Wettkämpfen, 
- die Errichtung, Beschaffung und Unterhaltung von Sportanlagen und -geräten,  
- Aus-/Weiterbildung und Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern, 
 -die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften und  
- das Aufführen von Laienspielen und musikalischen Darbietungen. 
- Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen  
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

Neu: 
 
§ 2 
Zweck des Vereins 
 
Vereinszweck ist die Pflege und Förderung von Turnen, Spiel und Sport, sowie Kunst und Kultur  
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  
 
- Organisation und Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen, sowie 
Sportveranstaltungen und Wettkämpfen, 
- die Errichtung, Beschaffung und Unterhaltung von Sportanlagen und -geräten,  
- Aus-/Weiterbildung und Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern, 
 -die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften und  
- das Aufführen von Laienspielen und musikalischen Darbietungen. 
- Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen  
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 
 

Der Vereinszweck soll durch diese Satzungsänderung dahingehend erweitert werden, um zukünftig auch das Laienspiel (Plattdeutsches Theater) als 
gemeinnützig förderungswürdig im steuerlichen Sinn zu machen. 

 


